
Gewährleistung und Garantie 

Gewährleistung
•  Bei Beanstandungen innerhalb der aktuellen gesetzlichen Gewährleistungsfrist (sofern 

nicht anders angegeben) geben Sie bitte das Kochgeschirr zusammen mit dem Kassenbe-
leg an Ihren Händler zurück oder schicken Sie es gut verpackt direkt an den Fissler Kun-
denservice. 

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind normale Verschleißerscheinungen an der Anti-
haftbeschichtung sowie Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind 
(z.B. Überhitzung, Verfärbung, Kratzer, Sturz oder unsachgemäße Reinigung). Ebenso aus-
genommen sind Gebrauchsspuren und optische Veränderungen, die durch Spülmaschinen-
Reinigung entstanden sind.

•  Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass keine Haftung für Schäden übernommen wird, die 
aufgrund 

 • nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs, 
 • unsachgemäßer Behandlung, 
	 •	nichtbefolgen	dieser	Gebrauchs-	und	Pflegehinweise	oder
	 •		nicht	sachgemäß	durchgeführter	Reparaturen	und	Ersatzteilverwendung	von	Fremdfir-

men entstehen.
Entsprechendes gilt für Ersatzteile und Zubehör.

Garantie
•  Für zahlreiche Fissler-Produkte wird gemäß den folgenden Bestimmungen eine Garantie ab 

Kaufdatum übernommen, egal in welchem Land Sie dieses gekauft haben. Wir garantieren 
damit, dass diese frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. 

Im Garantiefall wird Fissler nach eigenem Ermessen und auf eigene Kosten das Produkt ent-
weder reparieren oder entsprechenden Ersatz liefern.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nur, wenn und soweit 
 •  das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen 

von der normalen 
Bestimmung und/oder den Vorgaben gemäß Gebrauchsanleitung abweichenden Ge-
brauch verursacht sind,

 •  das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf unsachgemäße Reparaturen oder un-
sachgemäße	chemische	oder	physikalische	Einflüsse	auf	die	Produktoberflächen	zu-
rückzuführen sind,

 • in das Produkt kein oder nur vom Hersteller autorisiertes Zubehör eingebaut wurde.

Neben der Garantie stehen Ihnen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu, die durch die 
Garantie nicht eingeschränkt werden.


